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Mag.Zl. BG-SR 10/2023/MK 
 

V e r o r d n u n g 

 

Gemäß §§ 43 Abs. 1, 44 und § 44 a, sowie in Verbindung mit  § 94 d Ziffer 4 der Straßenverkehrsordnung, BGBl. 

Nr. 159/1960 in der derzeit geltenden Fassung, werden für  

 

Veranstaltungen 

im bzw. außerhalb (Freigelände – Radius von ca. 250m) des 

Stadions in Waidmannsdorf 

 

für die Dauer der jeweiligen Veranstaltungen und zu der bestehenden Verordnungen des Magistrates Klagenfurt 

am Wörthersee vom 25.05.2020, Mag. Zl. BG–SR 73/2020/MK, folgende Verkehrsregelungen angeordnet bzw. 

abgeändert. 

 

-  § 1 - 

 

VK 3 (ab 4.100 Besuchern im Stadion-Oval) 

 

Für die Hubertusstraße vor den Objekten 72-74 wird je nach Bedarf für 4 Längsparkplätze (siehe beigelegtem 
Plan) ein Halten und Parken verboten mit Anfang und Ende – ausgenommen Taxis und dem Symbol Abschlepp-

zeichen angeordnet. 

 

VK 4 (ab 15.000 Besuchern) 

 

Für die Hubertusstraße vor den Objekten 66-74 wird je nach Bedarf für 8 Längsparkplätze (siehe beigelegtem 

Plan) ein Halten und Parken verboten mit Anfang und Ende – ausgenommen Taxis und dem Symbol Abschlepp-

zeichen angeordnet. 

 

-  § 2 - 
 

Die restliche Verordnung vom 25.05.2020 mit der Mag.Zl. BG-SR 73/2020/MK bleibt voll inhaltlich bestehen. 
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-  § 3 - 

 
Diese Verordnung ist durch die Straßenverkehrszeichen nach § 52 Ziffer 13 b mit den entsprechenden Zusät-

zen der StVO kundzumachen. Sie tritt mit der Anbringung dieser Zeichen in Kraft. 

 

- § 4 - 

 

Das Stadtpolizeikommando Klagenfurt, Verkehrsreferat – wird ermächtigt, entsprechend den örtlichen Gegeben-

heiten und dem Verkehrsaufkommen im Zuge der Veranstaltung weitere straßenpolizeiliche Maßnahmen, die 

die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs gewährleisten, festzulegen und anzuordnen. 

 

- § 5 - 
 

Übertretungen dieser Verordnung werden von der Landespolizeidirektion Kärnten, gemäß § 99 Abs. 3 der Stra-

ßenverkehrsordnung, BGBl. Nr. 159/1960, in der derzeit geltenden Fassung, geahndet. 

 

Ergeht an: 

1. Landespolizeidirektion Kärnten, SVA      

2. Stadtpolizeikommando Klagenfurt am Wörthersee, Verkehrsreferat 

3. Abt. Straßenbau und Verkehr, Herrn Weidlitsch u. Hrn. Hribernig  

4. Abt. BG–SR, Hrn. Mag. Kop und Fr. Hübner 

5. Abt. BF 
6. Sportpark Klagenfurt GmbH, z. H. Herrn Mag. Daniel Greiner, Tel: 0664/961 50 21, Südring 207, 9020 

Klagenfurt am Wörthersee 

7. Bürgermeisteramt 

8. Gemeinderatskanzlei 

 

Für den Bürgermeister 

Die Stadträtin Sandra Wassermann, BA 

Der Sachbearbeiter 

Mag. Martin Kop 
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